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SV 1898 ROSBACH  
TENNISABTEILUNG 

www.sv98r 
 

 
ABTEILUNGSLEITUNG 

Funktion Name Anschrift Telefon 
 
Abteilungsleiter* 
Stellv.Abteilungsleiter 
Kassenwart 
Schriftführer 
Pressewart 
Sport- u. Jugendwartin 
Platzwarte 
 
Breitensportwart 

 

 
Dr. Hoffmann, Volker 
Kammer, Bernd 
Dr. Thomas, Werner 
Höning, Volker 
Fischer, Reinhardt 
von Sturm, Karola 
Buchtel, Michael 
Kredel, Roland 
Sommer, Wenzel 

 

 
R2 Hessenring 34 
R2 Im Kleinfeldchen 9 
R2 Konrad-Adenauer-Str. 28 
R1 Straßheimer Weg 65 
R3 Liebigstraße 11 
R2 Am Errlich 11 
R2 Ahornring 68 a 
R2 Ober-Wöllstädter-Weg 14 
R1 Straßheimer Weg 1 

 

 
06003-1540 
06003-1881 
06003-1221 
06003-1743 
06007-2419 
06003-6512 
06003-6192 
06003-3024 
06003-7146 

* hoffmann-rosbach@t-online.de 
 

 
INFORMATIONSORGANE 
 
a) Schaukasten-Aushang am Tennisgelände (Vereinshaus-Südseite + Platzeingang) 
b) Lokalanzeiger "Rosbacher Nachrichten" 

 
BEITRAGSKLASSEN 

Personenkreis Klasse Altersstaffel Altersstichtag 
 
erwachsene Männer/Frauen 
 
Jugendliche 

 
E 
 
J 

 
ab 18 Jahre 
 
bis 18 Jahre (oder in 
Ausbildung bis 27. Lj.) 

 
Wenn zum 1.1. bereits das 
18. Lebensjahr vollendet 
ist. 
 

 
BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 

Beitrags-/Gebührenart Fälligkeit    E   
 

  J 
 

Vereinsbeitrag SV98 jährlich  1) 
Abt.-Beitrag Tennis jährlich    1) 

 

 
3 Pflichtarbeitsstunden (wenn nicht 
geleistet) 

1) Bei Aufnahme nach dem 1.7. ist der halbe 
Jahresbeitrag fällig. 

vor Saisonbeginn bzw. nach Aufnahmebest. 
vor Saisonbeginn bzw. nach Aufnahmebest. 
 
 
vor Saisonbeginn (10.-€ / Std.) 

  10,- € 
  80,- € 
 
 
  30,- € 

    6,- € 
  40,- € 
(2. Kind 
20 €) 
   -- 
 
 

 
Aufnahmeanträge im letzten Quartal eines Jahres gelten als zum folgenden 1. Januar gestellt; die Beitrags- und 
Arbeitsstundenpflicht beginnt mit dem 1. Januar des folgenden Jahres.  
Bei Ausscheiden aus der Tennisabteilung sind Beiträge und Gebühren nicht übertragbar oder rückzahlbar (siehe  
Abteilungsordnung).  
Die Pflichtstunden gelten nur für Erwachsene. 
 
PLATZBELEGUNG UND GASTSPIELE 
Die Platzbelegungsmarken werden jeweils nach Zahlung (Einzug) des Jahresbeitrages in den 
Platzbelegungskasten gehängt. Einzelheiten über das Platzverfahren ergeben sich aus der Platzordnung am 
Tennisplatz. 
Gastspiele sind nur mit einem unserer Mitglieder bei vorherigem Erwerb einer Gastspielmarke zu  5,- € möglich. 
Gastspielmarken sind erhältlich bei der Abteilungsleitung. 
Schlüssel der Tennisanlage sind beim Kassenwart gegen Pfand (10,- € pro Schlüssel) erhältlich. 
 
AUFNAHMEANTRÄGE 
Antragsformulare sind bei der Abteilungsleitung und als Download von unserer Website erhältlich. Bei  voller 
Platzauslastung kann eine zeitlich begrenzte  Aufnahmesperre beschlossen werden.  

 
Website der Tennisabteilung 

     www.sv98rosbach.de/Tennis 

 


